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VERORDNUNG (EG) Nr. 354/2002 DER KOMMISSION
vom 25. Februar 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2228/2001 zur Festsetzung der Verringerungskoeffizienten,
die für das Jahr 2002 auf die Zuteilungsanträge der nicht traditionellen Marktteilnehmer im

Rahmen der Zollkontingente für die Einfuhr von Bananen anzuwenden sind

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 404/93 des Rates vom
13. Februar 1993 über die gemeinsame Marktorganisation für
Bananen (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2587/2001 (2), insbesondere auf Artikel 20,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 896/2001 der Kommis-
sion vom 7. Mai 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu
der Verordnung (EWG) Nr. 404/93 des Rates hinsichtlich der
Regelung für die Einfuhr von Bananen in die Gemeinschaft (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 349/2002 (4),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In Anwendung von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung

(EG) Nr. 896/2001 hat die Kommission mit der Verord-
nung (EG) Nr. 2228/2001 (5) einen Verringerungskoeffi-
zienten festgesetzt, der für das Jahr 2002 auf jeden
Zuteilungsantrag der nicht traditionellen Marktteil-
nehmer im Rahmen des Zollkontingents A/B bzw. C für
die Einfuhr von Bananen unter Berücksichtigung der
Mitteilungen der Mitgliedstaaten über die gesamten
Zuteilungsanträge der nicht traditionellen Marktteil-
nehmer im Rahmen des Zollkontingents A/B bzw. C
anzuwenden ist. Diese Bestimmungen sind erlassen
worden, ohne etwaigen späteren Maßnahmen des Rates
oder der Kommission vorzugreifen, und können von den
Marktteilnehmern nicht als Begründung legitimer Erwar-
tungen geltend gemacht werden.

(2) Infolge der mit der Verordnung (EG) Nr. 2587/2001
vorgenommenen Änderung des Umfangs der Zollkon-
tingente B und C und der mit der Verordnung (EG) Nr.
349/2002 vorgenommenen Änderung der Aufteilung
des Zollkontingents C auf die traditionellen und die
nicht traditionellen Marktteilnehmer ist der Verringer-
ungskoeffizient anzupassen, der auf die Zuteilungen

anzuwenden ist, die von jedem nicht traditionellen
Marktteilnehmer im Rahmen des Zollkontingents A/B
bzw. C beantragt wurden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 2228/2001 ist entsprechend
zu ändern.

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung müssen unter
Berücksichtigung der mit der Verordnung (EG) Nr. 896/
2001 festgesetzten Fristen unverzüglich in Kraft treten.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Bananen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2228/2001 erhält folgende
Fassung:

„Artikel 1

Im Rahmen der Zollkontingente A/B und C gemäß Artikel
18 der Verordnung (EWG) Nr. 404/93 entspricht die jedem
nicht traditionellen Marktteilnehmer in Anwendung von
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 896/2001
zuzuteilende Menge der in seinem Zuteilungsantrag
genannten Menge, multipliziert mit folgendem Koeffizi-
enten:
— im Rahmen des Zollkontingent A/B: 3,96028 %;
— im Rahmen des Zollkontingents C: 21,20740 %.

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten teilen den
betreffenden Marktteilnehmern die gemäß diesem Artikel
zugeteilte Menge spätestens am 28. Februar 2002 mit.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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